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Beschlussorgan Gemeinderat  Sitzung am 10.05.2023 TOP 

 
Behandlung  öffentlich  GD 150/23 
 

Betreff: Änderung in der Zusammensetzung des Innovationsausschusses 
  
Anlagen: - 

 
 
Antrag: 
 
Der Zuziehung von Herrn Prof. Dr. Michael Kühl (Universität Ulm) als Sachverständigen im 
Innovationsausschuss zuzustimmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Petra Seitz 
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Sachdarstellung: 
 
Der Gemeinderat hat einen beratenden Innovationsausschuss aufgrund von § 41 Abs. 1 der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und § 6 der Hauptsatzung der Stadt Ulm 
gebildet. Der Innovationsausschuss besteht aus dem Oberbürgermeister, 12 Vertreterinnen und 
Vertretern des Gemeinderats und 8 Sachverständigen, darunter ein/e Vertreter/in der Universität 
Ulm. 
 
Nach § 33 Abs. 3 GemO kann der Gemeinderat sachkundige Einwohner und Sachverständige zu 
den Beratungen zuziehen Die Sachverständigen haben Rede- und Stimmrecht. 
 
Die Universität Ulm wird bisher von Herrn Prof. Dr. Frank Kargl vertreten, der aus persönlichen 
Gründen aus dem Gremium ausscheidet. Seine Aufgabe als Sachverständiger im 
Innovationsausschuss wird Herr Prof. Dr. Michael Kühl übernehmen. 
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